
    

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Kleve

Rechtskraft des Bebauungsplanes Nr. 1-279-1 für den Bereich Hafenstraße/ Herzogstraße/ Kavariner Stra-
ße/ Spoykanal (westliche Unterstadt) 

Gemäß den §§ 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der derzeit gültigen Fassung und § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO. NRW) in der derzeit gültigen Fassung, hat der 
Rat der Stadt Kleve am 12.02.2014 den o.g. Bebau-
ungsplan, bestehend aus der Planzeichnung, der Be-
gründung, der Vorprüfung Umweltbericht sowie den 
dazugehörigen Gutachten als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 1-279-1, seine Begründung, die Vorprüfung Umweltbericht sowie die dazugehöri-
gen Gutachten liegen beim Fachbereich Planen und Bauen, Landwehr 4-6, Zimmer 224, 47533 Kleve, wäh-
rend der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Über den Inhalt des Planes und der Begrün-
dung wird auf Verlangen Auskunft gegeben.
Hinweise:
1. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltend-

machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch 
diesen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

2. Es wird darauf hingewiesen, dass 
a) eine nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichne-

ten Verfahrens und Formvorschriften,
b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Absatz 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-

ten über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
c) nach § 214 Absatz 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs
dann unbeachtlich bleiben, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Stadt Kleve geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
der Vorschriften begründen soll, ist darzulegen. Der Bebauungsplan kann durch ein ergänzendes 
Verfahren zur Behebung von Fehlern auch rückwirkend in Kraft gesetzt werden.

3. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen (GO. NRW) beim Zustandekommen dieses Bebauungsplanes kann nach Ablauf ei-
nes Jahres nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt,
b) dieser Bebauungsplan wurde nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletz-

te Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.
Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan Nr. 1-279-1 in Kraft. 

Kleve, den 13.02.2014 Der Bürgermeister
Brauer




